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Nach der Reform ist vor der
Reform
Ergebnisse der Novellierungsprozesse der
Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetze der
Bundesländer

In Ausnahmefällen können psychi-
sche Erkrankungen dazu führen,
dass der betroffene Mensch sich
selbst oder andere gefährdet. Ist
diese Gefahr erheblich und akut,
kann auf Basis der Unterbringungs-
gesetze bzw. Psychisch-Kranken-
Hilfe-Gesetze der Länder eine Unter-
bringung in einem psychiatrischen
Krankenhaus gegen den Willen der
betroffenen Person angeordnet wer-
den. Diese Landesgesetze wurden
in den letzten Jahren in den meis-
ten Bundesländern überarbeitet. Der
vorliegende Beitrag stellt den aktu-
ellen Stand und die Ergebnisse der
Novellierungsprozesse in den Bun-
desländern dar. Für die rechtlich und
medizinisch besonders relevanten
Bereiche werden die Landesgesetze
analysiert und verglichen. Hand-
lungsbedarf zur Reduzierung von
Unterbringungen und Zwangsmaß-
nahmen sowie zur Garantie gleicher
Rechte von Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen unabhängig
vomWohnort wird herausgearbei-
tet und Lösungsansätze werden
präsentiert.

Hintergrund

Unterbringung in psychiatrischen
Kliniken

In Deutschland erfüllen 27,8% der Be-
völkerung im Laufe eines Jahres die
Kriterien für eine psychische Erkran-
kung [6, 7] – das entspricht etwa der
Bevölkerung von Nordrhein-Westfalen
mit 17,8Mio. Menschen. Davon nimmt
allerdings nur etwa jeder Fünfte medi-
zinische Leistungen in Anspruch [9].
2016 wurden ca. 823.000 Patienten in
psychiatrischen Kliniken behandelt [13].
Im Rahmen psychischer Erkrankungen
kann es zu einer Eigengefährdung oder,
vergleichsweise selten, zu einer Gefähr-
dung Dritter kommen. Ist diese Ge-
fahr schwerwiegend und akut, kann ein
Gericht auf Basis der Unterbringungs-
gesetze bzw. Psychisch-Kranken-Hilfe-
Gesetze der Länder (PsychKG) oder bei
Selbstgefährdung auf Basis des Betreu-
ungsrechts (Bürgerliches Gesetzbuch,
BGB) eine unfreiwillige Unterbringung
in einem psychiatrischen Krankenhaus
und ggf. eine Zwangsbehandlung an-
ordnen. Dass die Psychisch-Kranken-
Hilfe-Gesetze im Kompetenzbereich der
Bundesländer liegen, ist dem Scheitern
einer bundeseinheitlichen Regelung in

der Nachkriegszeit zu verdanken [2].
Seit 1992 existiert mit dem Betreuungs-
gesetz eine bundeseinheitliche Regelung
für Personen, die unter gesetzlicher Be-
treuung stehen und zur Abwendung
einer Selbstgefährdung in psychiatri-
schen Krankenhäusern untergebracht
werden sollen.

Die Zahl öffentlich-rechtlicher Unter-
bringungsverfahren ist, ähnlich wie die
betreuungsrechtlicher Verfahren, in den
letzten Jahren stark angestiegen. 2016
war mit 75.929 anhängigen Verfahren
im Vergleich zu 58.420 im Jahr 2002 ein
Anstieg von etwa 30% zu verzeichnen
[4].1 Gleichzeitig stiegen die Fallzahlen
in den psychiatrischen Fachabteilungen
und -kliniken seit 2002 ebenfalls um
19% an [13]. Der Anteil der öffentlich-
rechtlichen Unterbringungsverfahren an
allen Fallzahlen in psychiatrischen Ein-
richtungen nahm dadurch lediglich von
8,4% im Jahr 2002 auf 9,2% im Jahr 2016
zu (eigene Berechnungen). Sowohl abso-

1 Die Zahl der gerichtlichen Genehmigungen
wird hierbei nicht erhoben. Als Anhaltspunkt
kann die Quote der Genehmigung in be-
treuungsrechtlichenUnterbringungsverfahren
dienen,welchekontinuierlichetwa95%beträgt
(Bundesamt für Justiz, Betreuungsverfahren
2014).
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Abb. 19 Unterschiede in
denUnterbringungsver-
fahren nach PsychKGpro
10.000 Einwohner im Jahr
2015 [4]

lut als auch relativ bestehen hinsichtlich
der Zahl der Unterbringungsverfahren
große Unterschiede zwischen den Bun-
desländern: Die Bandbreite reichte 2015
von 803 Unterbringungsverfahren in
Brandenburg bis zu 23.059 Unterbrin-
gungsverfahren in Nordrhein-Westfalen
[4] und von 2 Unterbringungen pro
10.000 Einwohner in Sachsen bis zu
26 Unterbringungen pro 10.000 Einwoh-
nern in Schleswig-Holstein. Demnach
unterscheiden sich die Unterbringungs-
raten bis um den Faktor 13 zwischen
den Bundesländern (. Abb. 1).

Da auch innerhalb der Bundeslän-
der unterschiedlich hohe Unterbrin-
gungszahlen bestehen [15], wird davon
ausgegangen, dass dies multifaktoriell
bedingt ist. Diskutiert werden unter
anderem Unterschiede in soziodemo-
graphischen Faktoren (Stadt – Land),
Klinikkulturen, Versorgungsaufträgen,
baulichen Voraussetzungen sowie pati-
entenabhängigen Faktoren und regio-
nalen Rechtspraktiken [8]. Auch die
heterogene Ausgestaltung und Anwen-
dung des Unterbringungsrechts in den
Bundesländern wird als wichtiger Faktor
diskutiert [3].

Novellierung der Landesgesetze

Seit 2011 befinden sich die PsychKG der
Bundesländer in umfangreichen Novel-
lierungsprozessen. Notwendig war dies
geworden, nachdem das Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) 2011 die Regelun-

gen imMaßregelvollzugsgesetz (MRVG)
von Rheinland-Pfalz bzw. im Unter-
bringungsgesetz (UBG) von Baden-
Württemberg zur ärztlichen Zwangs-
behandlung für unvereinbar mit dem
deutschen Grundgesetz (GG) erklärt
hatte (2 BvR 882/09 vom 23.03.2011 und
2 BvR 633/11 2 vom 12.10.2011). Später
hat das BVerfG auch das PsychKG von
Sachsen für verfassungswidrig befun-
den (2 BvR 228/12 vom 20.02.2013).
. Tab. 1 zeigt die wichtigsten Entschei-
dungen des Bundesverfassungsgerichts
zur Rechtmäßigkeit einzelner Landesge-
setze.

In den Urteilsbegründungen wird ein
Bezug zur UN-Behindertenrechtskon-
vention (UN-BRK) hergestellt, mit deren
Ratifizierung am 26.03.2009 Deutsch-
land die Prinzipien der Selbstbestim-
mung, Diskriminierungsfreiheit und
gleichberechtigten gesellschaftlichen
TeilhabevonMenschenmit (auchpsychi-
schen und psychosozialen) Behinderun-
gen und Beeinträchtigungen anerkannt
und sich zu ihrer Umsetzung verpflichtet
hatte [11].

AufdieserGrundlage korrigierte 2012
auch der Bundesgerichtshof (BGH) in
zwei Entscheidungen (Az XII ZB 99/12
und Az XII ZB 130/12 vom 20.06.2012)
seine eigene Rechtsprechung. Bis zu den
o. g. Entscheidungen des BVerfG hatte es
nach Auffassung des BGH keiner sepa-
raten richterlichen Genehmigung einer
Zwangsbehandlung im Rahmen einer
betreuungsrechtlichen Unterbringung

bedurft. Doch 2012 bewertete der BGH
die Behandlung gegen den Willen der
Patienten als erheblichen Grundrechts-
eingriff, der an enge Voraussetzungen
gebunden sei und richterlich genehmigt
werden müsse. Ab diesem Zeitpunkt
bestand keine verlässliche rechtliche
Grundlage mehr für die Behandlung
von Patienten gegen ihren natürlichen
Willen – unabhängig davon, ob es sich
um die Behandlung psychischer oder
somatischer Erkrankungen handelte.
Es blieb vorübergehend nur noch der
Rückgriff auf das Notstandsrecht (§ 34
Strafgesetzbuch [StGB]).

DieentstandenenRegelungslückenim
Betreuungsrecht wurden am 17.01.2013
zunächst mit der Verabschiedung des
„Gesetzes zur Regelung der betreuungs-
rechtlichenEinwilligung in eine ärztliche
Zwangsmaßnahme“ geschlossen (BGB
§1906).ZeitgleichbefasstensichdieLan-
desgesetzgeber mit einer Novellierung
oder gar einer kompletten Neufassung
ihrer PsychKG bzw. Unterbringungsge-
setze – insbesondere, aber nicht aus-
schließlich hinsichtlich der Regelungen
zur ärztlichen Zwangsbehandlung. Die
Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts am 24.07.2018 (2 BvR 309/15,
2 BvR 502/16), welche die geltenden
Gesetze in Baden-Württemberg und
Bayern hinsichtlich der Regelungen zu
Sicherungsmaßnahmen während einer
Unterbringung für verfassungswidrig
erklärte und Fixierungen (ab eine Dauer
von30min)untereinenRichtervorbehalt
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stellte, löst nun weiteren Handlungsbe-
darf bei den Landesgesetzgebern aus.

Nachdem annähernd alle Landesge-
setze novelliert wurden und durch das
Urteil des Bundesverfassungsgerichts
vom 24.07.2018 eine weitere Novellie-
rungsrunde bevorsteht, scheint dies ein
geeigneter Zeitpunkt zu sein, um den
Stand und die Ergebnisse der Novel-
lierungen zu analysieren und weiteren
Handlungsbedarf zu diskutieren. Die
einzige vorliegende Studie mit dieser
Zielsetzung wurde 2004 und damit weit
vor den hier diskutierten höchstrich-
terlichen Urteilen und Novellierungen
der Landesgesetze publiziert [10]. Zur
Reduzierung von Unterbringungen und
Zwangsmaßnahmen sowie zur Garan-
tie gleicher Rechte von Menschen mit
psychischen Erkrankungen unabhängig
vom Wohnort ist die Analyse der Un-
terschiede im Unterbringungsrecht und
daraus resultierender Handlungsbedarfe
unabdingbar.

Methodik

Auf Basis der Gesetzestexte und durch
Kontaktaufnahmen zu relevanten An-
sprechpartnern in den Bundesländern
wurden Verlauf, Diskussionsstand und
Ergebnisse der Novellierungsprozesse
in den Bundesländern recherchiert. In
einem Konsensverfahren wurden recht-
lichundmedizinischbesonders relevante
Bereiche identifiziert, anhand derer die
Landesgesetze analysiert und verglichen
wurden: Die Identifikation dieser Hand-
lungsfelder erfolgte durch die Mitglieder
der Task-Force Patientenautonomie der
Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie
und Psychotherapie, Psychosomatik und
Nervenheilkunde. Diese Bereiche sind:
4 Anwendungsbereich der Psychisch-

Kranken-Hilfe-Gesetze,
4 Regelungen zur Unterbringung,
4 Regelungen zu Sicherungsmaßnah-

men und unmittelbarem Zwang,
4 Regelungen zur Anwendung einer

Zwangsbehandlung,
4 Regelungen zu sozialen Aspekten,
4 Sicherstellung von Patientenrechten.

AufBasis der vergleichendenDarstellung
der landeseigenen Regelungen wird der
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Nach der Reform ist vor der Reform. Ergebnisse der
Novellierungsprozesse der Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetze der
Bundesländer

Zusammenfassung
Hintergrund und Fragestellung. Wenn
Symptome psychischer Erkrankungen dazu
führen, dass der betroffeneMensch sich selbst
oder andere gefährdet, kann auf Basis der Un-
terbringungsgesetze bzw. Psychisch-Kranken-
Hilfe-Gesetze der Länder gegen seinenWillen
eine Unterbringung in einem psychiatrischen
Krankenhaus richterlich angeordnet werden.
Diese Landesgesetze werden seit 2011
überarbeitet. Ziel des vorliegenden Papiers
ist eine Bestandsaufnahme und Analyse der
Ergebnisse der Novellierungsprozesse, auf
deren Basis weiterer Handlungsbedarf für die
Gesetzgeber definiert werden soll.
Methodik. Recherche und vergleichende
Analyse des aktuellen Stands und der
Ergebnisse der Novellierungsprozesse in
den einzelnen Bundesländern. Anhand
ausgewählter, rechtlich und medizinisch
besonders relevanter Bereiche werden die
Landesgesetze verglichen.

Ergebnisse. Die Regelungen der öffentlich-
rechtlichen Unterbringung sind auch
nach den Anpassungen höchst heterogen
und entsprechen in vielen Ländern nicht
vollständig den Vorgaben der UN-Behin-
dertenrechtskonvention (UN-BRK) und der
höchstrichterlichen Rechtsprechung.
Diskussion. Die Landesgesetze sollten
insbesondere dort, wo sie Grund- und
Menschenrechte einschränken, also bei
den Unterbringungsvoraussetzungen
und -zielen und bei den Regelungen zu
Zwangsmaßnahmen, länderübergreifend
harmonisiert werden.

Schlüsselwörter
Unterbringung · Psychisch-Kranken-Hilfe-
Gesetze · Sicherungsmaßnahmen · Zwang ·
Menschenrechte · UN-BRK

After the reform is before the reform. Results of the amendment
processes of mental health law in German federal states

Abstract
Background. On the basis of mental health
law, which differs between the federal states
in Germany, courts can order the involuntary
commitment of people with severe mental
disorders in psychiatric hospitals, if they
present a danger to themselves or to others.
Due to decisions of the highest courts, these
laws have been subject to revision since
2011. The aim of this paper is to analyze and
compare the results of the revision processes
in order to define the need for action for
federal and state legislature.
Material and methods. Research of the
current status of the revision processes in the
federal states and a comparative analysis.
The state laws were compared on the basis
of selected particularly relevant areas with
respect to human rights and treatment.

Results. In spite of the revisions the state
laws are extremely heterogeneous and
in many states do not fully comply with
the requirements of the United Nations
Convention on the Rights of Persons with
Disabilities (UN-CRPD) or the highest courts’
decisions.
Conclusion. The state laws should be
harmonized, particularly where they restrict
basic and human rights, e. g. regarding
prerequisites and objectives of involuntary
commitment and coercive measures.

Keywords
Involuntary commitment · Mental health
law · Safeguard measures · Coercion · Human
rights · UN-CRPD

Handlungsbedarf abgeleitet und es wer-
den Lösungsansätze diskutiert.

Ergebnisse

Stand der Novellierungsprozesse

Als erstes Bundesland novellierte Baden-
Württemberg seinUnterbringungsgesetz
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Tab. 1 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu Unterbringungsgesetzen und Psy-
chisch-Kranken-Hilfe-Gesetzen

Datum der Ent-
scheidung

Betroffenes Gesetz Fundstelle der
Entscheidung

23.03.2011 Rheinland-PfälzischesMVollzG in der Fassung vom
22.12.2004

2 BvR 882/09

12.10.2011 Baden-WürttembergischesUBG in der Fassung vom
02.12.1991

2 BvR 633/11

20.02.2013 PsychKG Sachsen in der Fassung vom 10.10.2007 2 BvR 228/12

19.07.2017 PsychKG Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung
vom 09.11.2010

2 BvR 2003/14

24.07.2018 UnterbrG Bayern in der Fassung vom 05.04.1992 und
PsychKHG Baden-Württemberg in der Fassung vom
25.11.2014

2 BvR 502/16
2 BvR 309/15

MVollzG Maßregelvollzugsgesetz, PsychKG Psychisch-Kranken-Gesetz, PsychKHG Psychisch-
Kranken-Hilfe-Gesetz, UBG Unterbringungsgesetz

und passte die Vorschrift über die Be-
handlung in § 8 UBG, die durch Be-
schluss des BVerfG vom 12.10.2011 –
2 BvR 633/11 – für verfassungswidrig
erklärt worden war, durch das Gesetz
vom 02.07.2013, in Kraft getreten am
12.07.2013 an die Vorgaben des BVerfG
in seinen Grundsatzentscheidungen zur
Zwangsbehandlung an. Im weiteren Ver-
lauf war Baden-Württemberg dann auch
das erste Bundesland, dass sein Unter-
bringungsrechtmitumfangreicherBetei-
ligung vonBetroffenenundProfessionel-
len umfassend auf den Prüfstand stellte
und auf der Basis eines Eckpunktepa-
piers ein neues Psychisch-Kranken-Hil-
fe-Gesetz erarbeitete, das am 01.01.2015
in Kraft trat.

Noch 2013 novellierte auch Hamburg
sein Gesetz über Hilfen und Schutzmaß-
nahmen bei psychischen Krankheiten;
das novellierte Gesetz trat am 11.10.2013
in Kraft.

Dann folgte das PsychKG von Rhein-
land-Pfalz, welches am 06.06.2014 in
Kraft trat. Die bestehenden Regelungen
zur Zwangsbehandlung im Maßregel-
vollzug waren in Rheinland-Pfalz durch
die Urteile des BVerfG für verfassungs-
widrig erklärt worden. Dies machte
eine zeitnahe Novellierung des PsychKG
notwendig.

Darauf folgten in rascher Abfolge das
Saarland (Novellierung der Regelung zur
Zwangsbehandlung im Unterbringungs-
gesetz seit 28.05.2014 in Kraft), Bran-
denburg (Novellierung des PsychKG seit
10.07.2014 in Kraft), Bremen (Novellie-
rung des PsychKG seit 29.07.2014 bis

27.07.2015 in Kraft) und Sachsen (No-
vellierung PsychKG seit 31.08.2014 in
Kraft). Dabei handelte es sich vorwie-
gend um Novellierungen einzelner Teil-
bereiche, insbesondere der Regelungen
zur ärztlichen Zwangsbehandlung, die
aus den höchstrichterlichen Urteilen re-
sultierten.

Weitere Novellierungen folgten:
Schleswig-Holstein (29.05.2015), Ber-
lin (29.06.2016), Mecklenburg-Vorpom-
mern (14.07.2016), Nordrhein-Westfa-
len (14.12.2016), Hessen (01.08.2017)
und Niedersachsen (29.09.2017). Erst
kürzlich (11.07.2018) wurde das neue
Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz in Bay-
ern vom Landtag verabschiedet. In
Schleswig-Holstein und in Branden-
burg ist aktuell schon eine weitere, um-
fangreichere Überarbeitung im Gange.
In Mecklenburg-Vorpommern befindet
sichaktuell einweiteresÄnderungsgesetz
in der parlamentarischen Abstimmung.
In Sachsen-Anhalt wird ein beschluss-
fähiger Entwurf für das 4. Quartal 2018
und inThüringen2 eine Novellierung des
PsychKG für 2018 ohne festen Termin
geplant.

. Tab. 2 zeigt für alle Bundesländer
den Stand der Novellierungsprozesse so-
wie denUmfang derNovellierung (neues
GesetzversusNovellierungvonTeilberei-
chen des bestehendenGesetzes) und den

2 Redaktionelle Änderungen an PsychKG, die
keineAnpassungandieBVerfG-Rechtsprechung
enthielten, wurden hier nicht als Novellierung
gewertet (z. B. Änderung des ThürPsychKG, seit
28.07.2014 inKraft).

Zusammenhang mit bestehenden Maß-
regelvollzugsgesetzen.

Vergleichende Analyse der
PsychKG

Im Folgenden werden anhand ausge-
wählter, rechtlich und medizinisch be-
sonders relevanter Bereiche die Landes-
gesetze verglichen.

Anwendungsbereich
Der Anwendungsbereich ist sehr hete-
rogen definiert. Die benutzten Begriff-
lichkeiten unterscheiden sich stark, von
psychischen Störungen/Erkrankungen
über seelische Behinderungen bis hin
zu Suchtkrankheiten. Antiquierte Be-
grifflichkeiten wie „Geisteskranke, geis-
tesschwache, rauschgift- oder alkohol-
süchtige Personen“ wurden in allen
novellierten Gesetzen durch sachliche-
re Bezeichnungen ersetzt. Das neue
PsychKHG in Baden-Württemberg be-
inhaltet nur eine sehr kurze Ausführung
zum Anwendungsbereich („Personen,
die aufgrund einer psychischen Störung
krank oder behindert sind“), der sich
andere Länder in ähnlicher Form an-
geschlossen haben. In den novellierten
Gesetzen wird teilweise auf den Schwe-
regrad und Krankheitswert abgestellt.
Die Formulierung „von erheblichem
Ausmaß“, welche die Schwelle für ei-
ne Unterbringung erhöhen soll, findet
sich inzwischen in Berlin, Mecklenburg-
Vorpommern, Saarland, Schleswig-Hol-
stein und Thüringen. In Berlin, Bremen,
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Schleswig-Holstein sind Suchtkrankhei-
ten explizit eingeschlossen. In manchen
Gesetzenwird nicht nur die akuteKrank-
heit berücksichtigt, sondern Personen
fallen auch unter den Anwendungsbe-
reich des Gesetzes, sobald Anzeichen
für eine Erkrankung bestehen (Hessen,
Mecklenburg-Vorpommern, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-
Anhalt). Mit Ausnahme des Saarlands
ist es in allen Bundesländern möglich,
die Regelungen auch auf Minderjährige
anzuwenden. In vielen Bundesländern
wird konkretisiert, wie Kinder und Ju-
gendliche unterzubringen sind. Dies
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Tab. 2 Standder Novellierungsprozesse in den Bundesländern

Bundesland Stand der Novellierung Bezeichnung des geltenden Gesetzes Beziehung zumMRVG des jeweiligen
Landes

Baden-Württemberg Neues PsychKHG seit 01.01.2015 in Kraft Gesetz über Hilfen und Schutzmaß-
nahmen bei psychischen Krankhei-
ten (Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz –
PsychKHG)

Der Maßregelvollzug ist innerhalb des
PsychKG geregelt

Bayern Neues PsychKHG verabschiedet am
11.07.2018

Bayerisches Psychisch-Kranken-Hilfe-
Gesetz (BayPsychKHG)

Es gibt ein vom BayPsychKHG getrenn-
tes MRVG

Berlin Neues PsychKG seit 29.06.2016 in Kraft Gesetz über Hilfen und Schutzmaß-
nahmen bei psychischen Krankheiten
(PsychKG)

Der Maßregelvollzug ist innerhalb des
PsychKG geregelt

Brandenburg Novellierung des PsychKG seit
10.07.2014 in Kraft

Gesetz über Hilfen und Schutzmaß-
nahmen sowie den Vollzug gerichtlich
angeordneter Unterbringung für psy-
chisch kranke oder seelisch behinderte
Menschen im Land Brandenburg (Bran-
denburgisches Psychisch-Kranken-
Gesetz – BbgPsychKG)

Der Maßregelvollzug ist innerhalb des
PsychKG geregelt

Bremen Novellierung des PsychKG seit
28.07.2015 in Kraft

Gesetz über Hilfen und Schutzmaß-
nahmen bei psychischen Krankheiten
(PsychKG)

Der Maßregelvollzug ist innerhalb des
PsychKG geregelt

Hamburg Novellierung des PsychKG seit
11.10.2013 in Kraft

Hamburgisches Gesetz über Hilfen und
Schutzmaßnahmen bei psychischen
Krankheiten (HmbPsychKG)

Es gibt ein vom PsychKG getrenntes
MRVG

Hessen Neues PsychKG seit 01.08.2017 in Kraft Gesetz zur Regelung des Rechts der Hil-
fen und Unterbringung bei psychischen
Krankheiten (Psychisch-Kranken-Hilfe-
Gesetz – PsychKHG)

Es gibt ein vom PsychKG getrenntes
MRVG

Mecklenburg-Vor-
pommern

Neues PsychKG seit 14.07.2016 in
Kraft; Entwurf für Änderungsgesetz
(17.01.2018) vorhanden

Gesetz über Hilfen und Schutzmaß-
nahmen für Menschenmit psychischen
Krankheiten (Psychischkrankengesetz –
PsychKGM-V)

Der Maßregelvollzug ist innerhalb des
PsychKG geregelt

Niedersachsen Neues PsychKG seit 29.09.2017 in Kraft Niedersächsisches Gesetz über Hilfen
und Schutzmaßnahmen für psychisch
Kranke (NPsychKG)

Es gibt ein vom PsychKG getrenntes
MRVG

Nordrhein-Westfalen Novellierung seit 14.12.2016 in Kraft Gesetz über Hilfen und Schutzmaß-
nahmen bei psychischen Krankheiten
(PsychKG)

Es gibt ein vom PsychKG getrenntes
MRVG

Rheinland-Pfalz Novellierung PsychKG seit 06.06.2014 in
Kraft

Landesgesetz für psychisch kranke
Personen (PsychKG)

Es gibt ein vom PsychKG getrenntes
MRVG

Saarland Novellierung Zwangsbehandlung im
Unterbringungsgesetz seit 28.05.2014 in
Kraft

Unterbringungsgesetz (UBG) Es gibt ein vom UBG getrenntes MRVG

Sachsen Novellierung PsychKG seit 31.08.2014 in
Kraft

Sächsisches Gesetz über die Hilfen und
die Unterbringung bei psychischen
Krankheiten (SächsGVBl)

Der Maßregelvollzug ist innerhalb des
PsychKG geregelt

Sachsen-Anhalt Verabschiedungsreifer Entwurf bis
4. Quartal 2018

Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke
und Schutzmaßnahmen des Landes
Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA) vom
30.01.1992

Es gibt ein vom PsychKG getrenntes
MRVG

Schleswig-Holstein Novellierung PsychKG seit 29.05.2015 in
Kraft; neues PsychKG erst nachWahl im
Mai 2017

Gesetz zur Hilfe und Unterbringung
psychisch krankerMenschen (Psychisch-
Kranken-Gesetz, PsychKG)

Es gibt ein vom PsychKG getrenntes
MRVG

Thüringen Novellierung PsychKG geplant für 2018 Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unter-
bringung psychisch kranker Menschen
(ThürPsychKG) vom 31.12.2008

Es gibt ein vom PsychKG getrenntes
MRVG

MRVGMaßregelvollzugsgesetz
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soll in auf Minderjährige spezialisier-
ten Fachabteilungen geschehen. Für die
Behandlung Minderjähriger verweisen
die Gesetze teilweise ausdrücklich auf
die Einwilligung bzw. Zustimmung der
Erziehungsberechtigten.

Regelungen zur Unterbringung
Zuständige Einrichtungen In den meis-
ten Gesetzen sind zur Durchführung
einer Unterbringung nur psychiatrische
Krankenhäuser und Krankenhäuser mit
psychiatrischen Fachabteilungen vorge-
sehen. In Bayern, Baden-Württemberg,
Berlin, Hamburg und Rheinland-Pfalz
sind auch andere geeignete Einrichtun-
gen berechtigt, eine Unterbringung zu
vollziehen. Diese Einrichtungen müssen
jedoch entsprechende Voraussetzungen
erfüllen,d.h. siemüssen„imHinblickauf
ihre personelle und sachliche Ausstat-
tung, Organisation sowie medizinische
und persönliche Betreuung“ geeignet
sein (§ 14 Abs. 2 PsychKHG BaWü).
In Berlin sind dies auch „für psychisch
kranke Menschen geeignete Heime“
(§ 18, Abs. 1 PsychKG Berlin).

Formund Zweck der UnterbringungEi-
ne öffentlich-rechtliche Unterbringung
darf nur erfolgen, wenn eine Person
aufgrund einer psychischen Erkrankung
sich selbst gefährdet oder eineGefahr für
andere darstellt. Die öffentlich-rechtliche
Unterbringung ist somit ein Instrument
der Krisenintervention und der Gefah-
renabwehr. Ergänzend zur Einweisung
ist in allen öffentlichen Unterbringungs-
gesetzender Länder auchdie (freiwillige)
Behandlung oder Heilbehandlung der
untergebrachten Person geregelt, diese
ist überwiegend alsAnspruch formuliert.
Im Ergebnis formulieren alle Unterbrin-
gungsgesetze, dass der Anspruch auf
Behandlung der „Anlasserkrankung“,
d.h. der Erkrankung, die die Unter-
bringung notwendig gemacht hat, eine
zweckmäßige und notwendige Behand-
lung umfasst. Der Betroffene soll durch
Heilung, Besserung und Linderung sei-
ner Anlasserkrankung befähigt werden,
so weit und so bald wie möglich wieder
ein eigenverantwortliches Leben in der
Gemeinschaft zu führen. In elf Landes-
gesetzen ist ausdrücklich geregelt, dass
zur Behandlung ein Behandlungsplan

erstellt werden muss, welcher der unter-
gebrachten Person so weit wie möglich
zu erläutern ist. In Baden-Württem-
berg, Berlin, Hamburg, Niedersachsen
und im Saarland fehlen Vorgaben bzw.
Regelungen zum Behandlungsplan.

DerAnspruchaufBehandlungbedeu-
tet auch, dass die untergebrachte Person
über diemögliche Behandlung aufzuklä-
ren ist und sie ausdrücklich ihre Einwilli-
gungdazu erklärenmuss.Diese Regelun-
genzurAufklärungundEinwilligungder
untergebrachten Person sind in fast al-
len Landesgesetzen ausdrücklich im Ge-
setzestext enthalten – beispielsweise in
Nordrhein-Westfalen (§ 18 PsychKG),
wo auf die entsprechenden BGB-Vor-
schriften§§630abis 630gBGBverwiesen
wird.

Die Unterbringung ist in der Regel
zu beenden, wenn die Unterbringungs-
frist abgelaufen ist und nicht vorher die
Fortdauer der Unterbringung angeord-
net wurde oder der Unterbringungsbe-
schluss aufgehoben wurde. In wenigen
Bundesländernwird klargestellt, dass die
untergebrachte Person auch dann zu ent-
lassen ist, wenn der Grund für dieUnter-
bringung weggefallen ist. In diesem Fall
endet die Wirksamkeit des Gerichtsbe-
schlusses, der die Unterbringung ange-
ordnet hat (vgl. PsychKHG BaWü § 28
Abs.2).AllerdingsfindensichdieGrund-
regeln für Dauer und ggf. vorzeitige Be-
endigung der Unterbringung schon in
§§ 329, 330, 333 FamFG.

Berechtigung zur Unterbringung Das
Recht auf persönliche Freiheit und Si-
cherheit schützt jeden Menschen vor
unrechtmäßiger oder willkürlicher Frei-
heitsentziehung durch den Staat oder
Dritte. Dazu gehört neben der Festle-
gung der inhaltlichen Voraussetzungen
(materiell-rechtlicheVorgabe) auch, dass
der Gesetzgeber ausdrücklich festlegt,
welche Institutionen hierfür zustän-
dig sind und somit das Recht haben,
die persönliche Freiheit einzuschrän-
ken (formale Vorgaben). Das sind nach
Art. 104 GG grundsätzlich die Gerichte.
Die PsychKG und Unterbringungsge-
setze können jedoch festlegen, wer zur
vorläufigen Anordnung einer Unterbrin-
gung befugt ist, wenn eine gerichtliche
Entscheidung im Eilfall nicht rechtzeitig

zu erlangen ist, und wer befugt ist, die
Unterbringung beimGericht zu beantra-
gen. Bedingt durch die Entstehungsge-
schichte der jeweiligenGesetze orientiert
sich diese Zuständigkeit überwiegend an
den Vorgaben zum Polizei- und Ord-
nungsrecht. Zumeist ist deshalb die
zuständige örtliche Verwaltungsbehörde
befugt, eine vorläufige Unterbringung
anzuordnen und die gerichtliche An-
ordnung zu beantragen. In Brandenburg
und Thüringen ist die Anordnungsbe-
fugnis für die vorläufige Unterbringung
allerdings dem örtlich zuständigen sozi-
alpsychiatrischen Dienst und in Hessen
den ärztlichen Leitungen der mit der
Aufgabe der Unterbringung beliehe-
nen Kliniken übertragen. Einige Länder,
z.B. Bayern, Baden-Württemberg, Ber-
lin und Brandenburg, sehen darüber
hinaus die Befugnis der Krankenhäuser
vor, Patienten zurückzuhalten, wenn
eine gerichtliche Unterbringungsanord-
nung nicht rechtzeitig zu erlangen ist.
Die Antragstellung beim Gericht hat
in Berlin, Brandenburg und Thüringen
durch den sozialpsychiatrischen Dienst
zu erfolgen. In Nordrhein-Westfalen ist
die örtliche Ordnungsbehörde zustän-
dig, die sich aber vor der Antragstellung
beim Gericht mit dem sozialpsychiatri-
schen Dienst ins Benehmen zu setzen
hat.

Regelungen zu Sicherungsmaß-
nahmen und unmittelbarem
Zwang
Zulässige Maßnahmen Im Zuge der
Novellierungen und Neufassungen der
Gesetze wurden die Maßnahmen zum
Schutz Dritter im Rahmen einer Un-
terbringung weitgehend harmonisiert.
Diese sind in 15 von 16 Bundesländern
unter dem Begriff der Sicherungsmaß-
nahmen zu finden, im Saarland werden
Sicherungsmaßnahmen nicht konkre-
tisiert. Darunter fallen in den meisten
Gesetzen die Möglichkeit der Vorent-
haltung von Gegenständen, die Abson-
derung in einem besonders gesicherten
Raum („Isolierung“), die Fixierung bzw.
Fesselung oder die Beschränkung und
der Entzug des Aufenthalts im Freien.
Diemedikamentöse Ruhigstellung sehen
nur knapp die Hälfte der Gesetze, die
Sicherungsmaßnahmennormiert haben,
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Tab. 3 Regelungen zu Sicherungsmaßnahmen in den PsychKGder Länder

Bundesland Konkrete
Definition

Richter-
vorbehalt

Dokumenta-
tion in Klinik

Meldung an
Fachaufsicht

Baden-Württemberg + – + +

Bayern + + + +

Berlin + + + +

Brandenburg + – + +

Bremen + – + –

Hamburg + – + +

Hessen + – + +

Mecklenburg-Vorpommern + – + –

Niedersachsen + + + –

Nordrhein-Westfalen + + + +

Rheinland-Pfalz + – + –

Saarland – – – –

Sachsen + – + –

Sachsen-Anhalta + – + –

Schleswig-Holstein + – + –

Thüringena + – + –

PsychKG Psychisch-Kranken-Gesetz
+ gesetzlich vorgegeben; – nicht gesetzlich vorgegeben
aIn Sachsen-Anhalt und Thüringen wurden die Gesetze bislang nicht novelliert

vor. Nur in Bayern, Berlin, Niedersach-
sen und Nordrhein-Westfalen bedürfen
Sicherungsmaßnahmen in bestimmten
Fällen der Genehmigung des zuständi-
gen Gerichts. In Niedersachsen muss
diese für jede Fixierung „unverzüglich
nach deren Beginn“ herbeigeführt wer-
den. InBayernundNordrhein-Westfalen
ist sie bei Fixierungen, in Bayern auch
bei Isolierungen und bei Einschrän-
kungen der Bewegungsfreiheit durch
unmittelbaren Zwang, einzuholen, die
über einen längeren Zeitraum andau-
ern oder sich regelmäßig wiederholen.
In Berlin bedürfen Isolierung und Fi-
xierung der Genehmigung, wenn sie
mehr als 18Stunden andauern oder sich
regelmäßig wiederholen.

Verhältnismäßigkeit Sicherungsmaß-
nahmen dürfen nur angeordnet werden,
soweit und solange eine konkrete Gefahr
besteht. Dabei stellen elf Bundesländer
(Bayern, Brandenburg, Hamburg, Hes-
sen, Mecklenburg-Vorpommern, Nie-
dersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-
Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen)
sowohl auf die Rechtsgüter des Betrof-
fenen als auch auf die von Dritten ab.
In sechs Ländern (Bayern, Baden-Würt-
temberg, Bremen, Berlin, Mecklenburg-

Vorpommern und Sachsen) können
Sicherungsmaßnahmen auch getroffen
werden, wenn sie unerlässlich sind, um
zu verhindern, dass die untergebrachte
Person die Einrichtung unerlaubt ver-
lässt. Im Saarland gibt es keine Angaben
zurVerhältnismäßigkeit vonSicherungs-
maßnahmen.

Überwachung und Dokumentation der
Maßnahmen Die Durchführung von
Sicherungsmaßnahmen – insbesondere
von Fixierungen und Isolierungen –
ist in allen betreffenden Ländern (das
Saarlandmacht keine Angaben zu Siche-
rungsmaßnahmen) zu überwachen und
zu betreuen, wobei dies unterschied-
lich konkret definiert wird. Während
die Maßnahmen in Nordrhein-Westfa-
len ärztlich überwacht werden müssen
und die Beobachtung durch Einsatz
technischer Mittel dort als einzigem
Bundesland ausdrücklich untersagt ist
(§ 20), legt Schleswig-Holstein nur fest,
dass „der von einer Maßnahme betrof-
fene Mensch [ist] ständig in geeigneter
Weise zu betreuen“ ist (§ 16 Abs. 1).
Darüber hinaus ist in allen Bundes-
ländern mit Ausnahme des Saarlands
eine Dokumentationspflicht vorgesehen.
Dabei soll sowohl die Anordnung ei-

ner solchen Maßnahme als auch deren
Durchführung und die Beendigung der
Maßnahme festgehalten werden. Die
Dokumentation der Nachbesprechung
von Sicherungsmaßnahmen ist nur in
Hamburg gesetzlich vorgeschrieben. Die
regelmäßige Meldung der Daten an die
Fachaufsicht ist nur in Bayern, Baden-
Württemberg (hier Ombudsstelle), Ber-
lin, Hamburg und Nordrhein-Westfalen
rechtlich gefordert. . Tab. 3 bietet einen
Überblick zu den Genehmigungs-, Do-
kumentations- und Meldepflichten bei
Sicherungsmaßnahmen inden einzelnen
Bundesländern.

Unmittelbarer Zwang Zur Sicherstel-
lung der Sicherheit und Ordnung in der
Einrichtung und zur Durchführung von
Maßnahmen ist in den meisten Ländern
unmittelbarer Zwang anwendbar. Nur
in Hamburg finden sich keine weiteren
Angaben zu unmittelbarem Zwang. In
Nordrhein-Westfalen ist die Anwendung
unmittelbaren Zwangs im Zusammen-
hang mit der Behandlung gegen den
natürlichen Willen des Betroffenen und
unter den dafür geltenden Vorausset-
zungen erlaubt. Nach dem Wortlaut
des § 18 Abs. 5 NRW-PsychKG bleibt
dabei unklar, ob die Möglichkeit der
Zwangsbehandlung entsprechend der
Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts auch bestehen soll, wenn der
Patient zwar mit natürlichem Willen
der Behandlung widerspricht, die An-
wendung unmittelbaren Zwangs aber
gleichwohl nicht erforderlich ist. In eini-
gen anderen Gesetzen wird allgemeiner
vonderDurchführung einer Schutzmaß-
nahme gesprochen, um unmittelbaren
Zwang zu rechtfertigen. In Bayern und
Schleswig-Holstein wird Klinikpersonal
mit dem Festhalten entwichener Patien-
ten auch außerhalb der Einrichtung und
dem Zurückbringen in die Einrichtung
betraut.

Regelungen zur Anwendung einer
Zwangsbehandlung
Voraussetzungen für ärztliche Zwangs-
maßnahmen Die vom Bundesverfas-
sungsgericht eingeforderten und vom
Bundesgesetzgeber in der Reform des
§ 1906a BGB eingesetztenVoraussetzun-
gen für ärztliche Zwangsbehandlungen
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sind in den novellierten Landesgesetzen
weitgehend umgesetzt. In Sachsen-An-
halt und Thüringen wurde bislang keine
Anpassung an das reformierte Betreu-
ungsrecht vorgenommen. Einen Über-
blick zu den Voraussetzungen ärztlicher
Zwangsbehandlungen in den einzelnen
Bundesländern bietet die . Tab. 4.

In einigen Bundesländern wurden die
Hürden erhöht, indem die Zulässigkeit
der Zwangsbehandlung an das Ziel der
voraussichtlichen Wiederherstellung der
Einsichtsfähigkeit geknüpft wurde (Bay-
ern, Baden-Württemberg, Berlin, Hes-
sen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfa-
len, Rheinland-Pfalz, Sachsen). Unter-
schiedebestehenweiterhindarin,obauch
das alleinige Vorliegen einerGefährdung
Dritter Zwangsbehandlungen rechtferti-
gen kann; dies ist bspw. in Baden-Würt-
temberg, Bayern, Bremen, und Hessen
möglich. InBayernundBaden-Württem-
berg dürfen Zwangsbehandlungen zur
Abwehr von Gefahren für Dritte auch
erfolgen, wenn der Betroffene einwilli-
gungsfähig ist.DieBerücksichtigungvon
Patientenverfügungen wird nicht in allen
Bundesländern ausdrücklich erwähnt. In
Bayern und Baden-Württemberg wird in
Fällen gegenwärtiger erheblicher Fremd-
gefährdung die Berücksichtigung einer
Patientenverfügung nicht gefordert.

AnordnungundDokumentationZwangs-
behandlungen dürfen in allen novellier-
ten Landesgesetzen nur auf Anordnung
eines Arztes erfolgen und sind zu do-
kumentieren und zu überwachen. Bei
der Dokumentation ist in der Regel ge-
nau anzugeben, was der Grund für die
Zwangsbehandlung war, wie sie durch-
gesetztwurde,wie sich derBehandlungs-
verlauf dargestellt hat und auch wie die
Wirkungsweise der Zwangsbehandlung
war. In Brandenburg, Rheinland-Pfalz
und Thüringen ist explizit die Leistung
Erster Hilfe auch ohne ärztliche Anord-
nung möglich, falls kein Arzt erreichbar
oder mit einem zeitlichen Aufschub
Lebensgefahr verbunden ist.

Regelungen zu sozialen Aspekten
Besuchs- und Kommunikationsrechte
In allen Landesgesetzen sind Regelungen
für Aspekte sozialer Teilhabe normiert.
DasRecht, imRahmenderBesuchszeiten
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der jeweiligen Einrichtungen Besuche zu
empfangen, die Möglichkeiten der Tele-
kommunikation inAnspruch zunehmen
und am Paket- und Schriftverkehr teil-
zunehmen, gilt in allen Bundesländern.
Diese Rechte können zum Wohle des
Patienten und zur Aufrechterhaltung
von Sicherheit und Ordnung der Ein-
richtungen überall eingeschränkt oder
überwachtwerden.Nur inBayern, Berlin
und Brandenburg ist bislang expressis
verbis auch die Nutzung elektronischer
Medien und Kommunikationsmittel
verbrieft.

Belastungsurlaub Der Patient kann
einen Antrag auf Urlaub stellen, wobei
hiermit in der Regelung eine Belas-
tungserprobung gemeint ist. Der Rah-
men hierfür reicht zeitlich von 7 Tagen
(Schleswig-Holstein) über 10 (Ham-
burg) bzw. 14 Tage (Niedersachsen) bis
hin zu einem Monat (Bayern, Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz). Die
Genehmigung eines Belastungsurlaubs
hängt dabei stets vom Gesundheitsstatus
ab und kann mit Auflagen verbun-
den sein. Außerdem sehen es neun
Bundesländer (Bayern, Berlin, Meck-
lenburg-Vorpommern, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-
Holstein) ausdrücklich vor, die Unter-
bringung in offener, gelockerter Form
durchzuführen, soweit der Zweck der
Unterbringung dies zulässt.

Sicherstellung von Patientenrech-
ten
Regelungen von Hilfen für die Pati-
enten Alle novellierten Gesetze, aus-
genommen das des Landes Saarland,
sehen Hilfen für Patienten vor. Dabei ist
die Breite der Angebote unterschiedlich
groß und die Zielsetzungen divergie-
ren. Manche Gesetzgeber beschränken
sich auf das Vorhalten „vorsorgender,
begleitender und nachsorgender Hilfen“
(Sachsen). Anderenorts werden Hilfen
schlichtweg als Leistungen definiert, „die
psychisch kranke Menschen befähigen,
menschenwürdig und selbstverantwort-
lich zu leben“ (Schleswig-Holstein). In
den meisten Bundesländern werden Hil-
fen in betreuender oder behandelnder
Form ermöglicht und zielen darauf ab,

Erkrankungen frühzeitig zu erkennen
und zu behandeln, aber auch Unter-
bringungen zu verkürzen bzw. erneuten
Einweisungen vorzubeugen. Wieder-
eingliederung in die Gesellschaft und
selbstbestimmte gesellschaftliche Teilha-
be werden in zwölf Bundesländern als
Ziel der Hilfen genannt.

Beschwerdemanagement Während für
Patienten oder deren Angehörige in
allen Ländern, ausgenommen das Saar-
land und Niedersachsen, Strukturen zur
Kommunikation von Beschwerden oder
Anregungen verbrieft sind, sind deren
Ausgestaltung und Kompetenzen sehr
unterschiedlich geregelt. Die zuständi-
gen Stellen sind Patientenfürsprecher
(Baden-Württemberg, Berlin, Branden-
burg, Hessen, Sachsen, Schleswig-Hol-
stein, Thüringen), die ärztliche Leitung
derEinrichtung (Brandenburg,Bremen),
Besuchskommissionen (Bayern, Berlin,
Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-
Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Hol-
stein, Thüringen) oder eigens eingerich-
tete Aufsichts- und Beschwerdestellen
(Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen). Oftmals
sind mehrere Ansprechpartner genannt.
In Niedersachsen ist keine direkte Be-
schwerdemöglichkeit vorgesehen, dort
sollen aber Besuchskommissionen An-
regungen und Beanstandungen mit der
ärztlichen Leitung der Einrichtungen
besprechen.

Besuchskommissionen Besuchskom-
missionen wurden inzwischen, mit Aus-
nahme des Saarlands, in allen Bundes-
ländern eingerichtet. Sie sollen die Ein-
richtungen besuchen und überprüfen,
ob die Patientenrechte in angemessenem
Umfang gewährleistet werden. Die zeitli-
chenAbstände variieren vonBundesland
zu Bundesland: Soll die Besuchskommis-
sion beispielsweise in Bremen, Branden-
burg, Hamburg und Niedersachsen die
Einrichtungen einmal jährlich besuchen,
ist u. a. in Bayern, Baden-Württemberg
und Sachsen ein zeitlicher Abstand von
zwei bzw. drei Jahren vorgeschrieben.
In fast allen Ländern ist auch die Zu-
sammensetzung der Kommission exakt
geregelt, nur Niedersachen, Rheinland-

Pfalz und Sachsen-Anhalt machen dazu
keine Angaben in ihren PsychKG.

Sind Besuchskommissionen eher die
Regel als die Ausnahme, lässt sich bei
Ombudsstellen und Melderegister das
umgekehrte Bild feststellen. Lediglich
Baden-Württemberg sieht beides vor,
wobei die Ombudsstelle dafür Sorge
trägt, dass Unterbringungsmaßnahmen
und Zwangsmaßnahmen in den aner-
kannten Einrichtungen in verschlüssel-
ter Form in einem Melderegister erfasst
werden.

Diskussion

Die Ergebnisse derNovellierung sind so-
wohl formal bezüglich der Bezeichnung
und des Umfangs der Gesetze (. Tab. 2)
als auch inhaltlich höchst heterogen. Da-
bei findet sich in den meisten Landesge-
setzen eine positive Entwicklung bei der
Umsetzung der höchstrichterlich gefor-
derten Hürden für ärztliche Zwangsbe-
handlungen, welche typischerweise den
Kernbereich der Novellierungen darstel-
len. In anderen grundrechtlich relevan-
tenBereichenbestehtdahingegen länder-
übergreifend dringender Nachholbedarf:
4 Anwendungsbereich: Der Anwen-

dungsbereich der Gesetze sollte
weiter harmonisiert werden, um für
alle Beteiligte gleichlautende materi-
ell-rechtliche Vorgaben zu schaffen.
Antiquierte Begriffe, die auf veral-
teten Krankheitsmodellen basieren,
sollten durch Begriffe ersetzt werden,
die dem aktuellen Forschungsstand
entsprechen. In manchen Gesetzen
fallen Personen auch dann unter
den Anwendungsbereich des Ge-
setzes, sobald lediglich Anzeichen
für eine Erkrankung bestehen. Zwar
kann so den Betroffenen einerseits
bei unklaren Krankheitsanzeichen
bereits frühzeitig durch Diagnostik
und Behandlung geholfen werden.
Andererseits bedeutet es auch eine
Vorverlagerung des Eingriffs in die
Selbstbestimmung der Person.

4 Voraussetzungen und Zweck der
Unterbringung: Eine öffentlich-
rechtliche Unterbringung sollte nur
erfolgen, wenn eine Person sich
selbst gefährdet oder eine Gefahr für
andere darstellt und dies aufgrund

54 Der Nervenarzt 1 · 2019



einer psychischen Erkrankung nicht
erkennen oder nicht nach dieser
Erkenntnis handeln kann. Bisher
findet sich in keinem Landesge-
setz der explizite Hinweis, dass eine
Einschränkung der Selbstbestim-
mungsfähigkeit Voraussetzung der
Unterbringung ist. Bayern hat hier
allerdings einen ganz besonderen
Weg beschritten. Im neuen PsychKG
Bayerns (Art. 5) ist geregelt, dass
Menschen untergebracht werden
dürfen, es sei denn, ihre Selbstbe-
stimmungsfähigkeit (wörtlich: Ein-
sichts- und Steuerungsfähigkeit) ist
nicht erheblich beeinträchtigt. Diese
doppelte Verneinung unterstellt in
Gefährdungssituationen zunächst
allen Menschen mit psychischen
Erkrankungen bis zum Beweis des
Gegenteils die Selbstbestimmungs-
unfähigkeit – eine aus fachlicher und
grundrechtlicher Perspektive sehr
bedenkliche Konstruktion.

4 Die Unterbringung von Menschen
mit psychischen Erkrankungen, die
zur Selbstbestimmung fähig sind
und eine Behandlung ablehnen, zum
alleinigen Schutz Dritter widerspricht
– zumindest wenn sie in einem Kran-
kenhaus erfolgt – dem ärztlichen
Selbstverständnis (Stichwort Ver-
wahrpsychiatrie) und verstößt gegen
das Diskriminierungsverbot der UN-
BRK [5]. Hilfen zur Wiederherstel-
lung der Selbstbestimmung und der
gesellschaftlichen Teilhabe sollten im
Mittelpunkt aller PsychKG stehen.
Die Unterbringung sollte entspre-
chend primär der Behandlung dienen
und sekundär der Gefahrenabwehr,
denn nach heutigemVerständnis psy-
chischer Erkrankungen ist Fremdge-
fährdung in der Regel ein Ausdruck
dieser Erkrankung. Deshalb sind
letztlich Unterstützung, Betreuung
und Behandlung die effizientesten
Mittel zur Gefahrenabwehr.

4 Behandlungspläne und Behandlungs-
vereinbarungen: Behandlungspläne
sollten flächendeckend in den Lan-
desgesetzen eingefordert werden.
Sie sind eine Voraussetzung dafür,
dass die Behandlung – und nicht
die Verwahrung – der Patienten
im Vordergrund steht. Auch sollten

Behandlungsvereinbarungen, die
oftmals aus Nachbesprechungen von
Sicherungs- und Zwangsmaßnahmen
resultieren und Zwangsmaßnahmen
gerade im Rahmen von Wiederauf-
nahmen effektiv reduzieren können
[16] sowie Patientenverfügungen
gefördert werden.

4 Sicherungsmaßnahmen und unmittel-
barer Zwang:Die öffentlich-rechtliche
Unterbringung muss im Gegensatz
zur zivilrechtlichen Unterbringung
nicht nur dasWohl desUntergebrach-
ten, sondern auch das von Dritten, sei
es das unmittelbare private Umfeld,
Mitpatienten, Behandlungspersonal
oder auch die Gesellschaft als Gan-
zes, gewährleisten. Deshalb ist es in
Situationen, in denen die Rechtsgü-
ter von Mitpatienten und Personal
gefährdet sind, wichtig, dass Maß-
nahmen zum Schutz der Gefährdeten
ergriffen werden können. Da solche
Maßnahmen einen schweren Eingriff
in die Grundrechte des Betroffenen
bedeuten und den Betroffenen sowie
das beteiligte Personal und dieMitpa-
tienten stark belasten können, sollten
die Regelungen klar definieren,
unter welchen Bedingungen Siche-
rungsmaßnahmen getroffen werden
können, welcheMaßnahmen konkret
dazu gehören und wie sie überprüft
und beendet werden können.3 Die
Maßnahmen müssen persönlich und
permanent überwacht werden, um
Komplikationen zu verhindern und
sie baldmöglichst zu beenden. Für
den Fall, dass bei Isolierungen eine
persönliche Überwachung im selben
Raum aus Sicherheitsgründen nicht
möglich ist, müssen Alternativen
definiert sein. Bei Fixierungen sollten
begleitende medizinische Maßnah-
men vorgeschrieben werden und eine

3 Zur Frage, ob Sicherungsmaßnahmen im
Rahmen einer Unterbringung als „Freiheits-
entziehung in der Freiheitsentziehung“ bereits
richterlich genehmigt oder einer erneuten
Genehmigungbedürfen, hat die Grundsatzent-
scheidungdes Bundesverfassungsgerichts vom
24.07.2018 Klarheit gebracht: 5-Punkt- und
7-Punkt-Fixierungen,dienicht lediglichkurzfris-
tig (Dauer unter 30min) sind, lösen zukünftig
einenRichtervorbehalt imSinnedes§104Abs.2
GGaus.

Ansprechperson soll permanent an-
wesend sein. Sicherheitsmaßnahmen
sollten zur Qualitätssicherung so do-
kumentiert werden, dass sie in einem
Landes- bzw. Bundesregister zur For-
schung bezüglich der Reduzierung
von Unterbringungen und Zwangs-
maßnahmen zusammengetragen
werden können. Nachbesprechun-
gen im therapeutischen Team [12]
und mit Betroffenen [14] können
Zwangsmaßnahmen reduzieren und
sollten in allen Ländern verpflichtend
eingeführt werden. Die Durchset-
zung einer Unterbringung außerhalb
der Klinik durch pflegerisches oder
therapeutisches Personal (Bayern,
Mecklenburg-Vorpommern) ist ab-
zulehnen. Das Gewaltmonopol sollte
außerhalb der Klinik auf die Polizei
beschränkt sein.

4 Regelungen zur Anwendung einer
Zwangsbehandlung: Alle Länder
sollten bei den Regelungen zur An-
wendung einer Zwangsbehandlung
diejenigen Hürden vorsehen, die
auch die Novellierung des Betreu-
ungsrechts auf Basis der höchstrich-
terlichen Vorgaben in § 1906 a BGB
eingesetzt hat, was mit Ausnahme der
Patientenverfügungen in allen novel-
lierten Gesetzen umgesetzt wurde.
Das Vorliegen von Patientenverfü-
gungen oder anderer Hinweise auf
den mutmaßlichen Patientenwillen
sollte dementsprechend in allen Län-
dern verpflichtend geprüft werden.
Weiterhin ist es in einzelnen Län-
dern möglich, auf Basis des PsychKG
einwilligungsfähige Menschen al-
lein aufgrund fremdgefährdenden
Verhaltens gegen ihren Willen zu
behandeln. Dies sollte im Sinne der
Rechtsprechung des BVerfG, welche
sich gegen diese Möglichkeit richtet,
bundeseinheitlich angepasst werden.

4 Regelungen zu sozialen Aspekten: Die
Unterbringung sollte in einer Form
erfolgen, die den Zweck der Unter-
bringung möglichst effizient fördert
und gleichzeitig die Freiheitsrechte
der Betroffenen möglichst wenig
einschränkt. Entsprechend sollte im
Sinne einer Belastungserprobung
in allen Ländern die Möglichkeit
gegeben werden, die Unterbringung
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Originalien

Weiterführende Informationen

Auf der Website der DGPPN finden Sie eine
vergleichende Übersicht der PsychKG der
jeweiligen Bundesländer sowie
eine Linksammlung der PsychKG im Internet
(Zugriff zuletzt am 06.04.2018).
www.dgppn.de/schwerpunkte/

menschenrechte/uebersicht-psychKGs.html

in möglichst offener Form durchzu-
führen.

4 Sicherstellung von Patientenrech-
ten: Hohe rechtliche Hürden sowie
Nachbesprechung, Dokumentation
und Evaluation freiheitsentziehender
Maßnahmen tragen zu Transparenz
und Kontrolle und somit zur Re-
duzierung von Zwangsmaßnahmen
bei. Bislang ist es nicht gelungen, ein
zentrales Register zur Überwachung
und Evaluierung von Unterbrin-
gungen und Zwangsmaßnahmen
einzuführen, obwohl dies maßgeb-
lich zu deren Reduzierung beitragen
könnte [1]. Auch die mündliche und
schriftliche Aufklärung der Patien-
ten über ihre Rechte und Pflichten,
insbesondere über Beschwerdemög-
lichkeiten, spielt eine zentrale Rolle in
der Sicherstellung von Patientenrech-
ten. Dies sollte so einfach, konkret
und niedrigschwellig wie möglich
geregelt sein. Hier gibt es in den
meisten Ländern erheblichen Nach-
holbedarf. Ein weiteres gesetzliches
Instrument ist die Einrichtung von
Besuchskommissionen und zentralen
Beschwerdeinstanzen. Besuchskom-
missionen sollten bezüglich ihrer
Zusammensetzung, Kompetenzen
und der Frequenz der Besuche klar
und länderübergreifend definiert
werden.

Einschränkendmussbetontwerden, dass
die hier analysierten Gesetzestexte nicht
abschließend die rechtliche Wirklichkeit
in den Bundesländern wiedergeben. Die
genutzte Methodik erfasste primär die
Gesetzestexte selbst.Normen,die sichaus
den Gesetzesmaterialien (der Begrün-
dung des ursprünglichen Entwurfs),
Verordnungen oder anderen Gesetzen
ergeben, konnten nicht systematisch er-
fasst werden. Darüber hinaus sind die

Prozesse in Thüringen und Sachsen-
Anhalt aktuell noch nicht abgeschlos-
sen, weshalb hier die alten Gesetzestexte
herangezogen wurden. Aufgrund der
iterativen Logik der Novellierungspro-
zesse ist es prinzipiell unmöglich, einen
Zeitpunkt zu finden, an dem alle Bun-
desländer ihre Novellierungsprozesse
abgeschlossen haben.

Schlussfolgerung

DieAnalyse undderVergleichderErgeb-
nisse der Novellierungen der PsychKG
der Länder machen deutlich, dass auch
dort,wo sieGrund-undMenschenrechte
einschränken, also bei den Unterbrin-
gungsvoraussetzungen und -zielen und
bei den Regelungen zu Sicherungs-
maßnahmen, unmittelbaren Zwang und
ärztlichen Zwangsbehandlungen, wei-
terhin große Unterschiede zwischen den
Bundesländern bestehen. In der Pra-
xis erscheint es oft als willkürlich oder
zufällig, ob ein Schwerkranker nach
Betreuungsrecht (§ 1906a BGB) oder
nach PsychKG untergebracht wird. In
manchen Bundesländern kann dies je-
doch schwerwiegendeKonsequenzen für
den Schutz der Freiheitsrechte haben.
Deshalb sollte gemäß dem Gleichheits-
erfordernis (Art. 3 Abs. 1 GG), nach
dem gleiche Sachverhalte gleichbehan-
delt werden müssen, gewährleistet sein,
dass Rechte und Hilfen für Menschen
mit schwerenpsychischenErkrankungen
überall in Deutschland unabhängig vom
Wohnort und unabhängig von der recht-
lichenGrundlagederUnterbringungden
höchsten rechtlichen Schutz genießen.
Die Autoren plädieren deshalb für eine
Angleichung der Landesgesetze oder die
Schaffung bundeseinheitlicher Gesetze
insbesondere dort, wo sie Freiheits- und
Teilhaberechte von Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen beschneiden.
Dies sollte bei den nächsten Novel-
lierungsrunden berücksichtigt werden,
welche bereits u. a. in Schleswig-Hol-
stein, Mecklenburg-Vorpommern, Nie-
dersachsen und Brandenburg eingeleitet
wurden.

Forschungsbedarf wird insbesonde-
re hinsichtlich der Ursachen für die
erheblichen Unterschiede in den Ra-
ten von Unterbringungen und Zwangs-

und Sicherungsmaßnahmen gesehen.
Grundlage hierfür, und deshalb wich-
tigstes Desiderat, ist ein Bundesregister,
in dem die Daten aus den einzelnen
Bundesländern zusammengefasst und
der Forschung zur Verfügung gestellt
werden. Zukünftige Forschungsvorha-
ben sollten sich auch der Frage widmen,
inwieweit die im Vergleich zu früher
insgesamt sehr komplexen Regelungen
in den Landesgesetzen zu Umsetzungs-
schwierigkeiten führen und inwieweit
die Komplexität der Kontrollmecha-
nismen hinsichtlich der Anwendung
von Zwang in bestimmten Situation
möglicherweise das Wohl der Patienten
gefährden kann, weil indizierte und dem
mutmaßlichen Willen des Betroffenen
entsprechende Maßnahmen nicht oder
erst mit erheblicher zeitlicher Verzöge-
rung durchgeführt werden können.
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Fachnachrichten

Beipackzettel: Informationen
zu Nebenwirkungen verwirren
Patienten

Vor der Einnahme eines Medikaments soll-

te man den Beipackzettel lesen, um sich
vor allem über die richtige Einnahme und

mögliche Nebenwirkungen zu informie-

ren. Letzteres gestaltet sich jedoch meist
schwierig. Missverständnisse entstehen

vor allem, weil vergleichende Angaben
dazu fehlen, wie häufig unerwünschte

Symptome, die als Nebenwirkungen auf-

geführt werden, mit und ohne Arzneimit-
teleinnahme auftreten. Aktuell sind solche

vergleichenden Angaben aber weder auf

Beipackzetteln in Deutschland noch in
anderen europäischen Ländern zu finden.

Ziel einer aktuellen Studie war es, zu un-

tersuchen, ob alternative Beipackzettel

mit ergänzten Vergleichsinformationen
Fehlinterpretationen verringern. Dafür

zeigten die Wissenschaftler in einer On-

linestudie 397 Teilnehmer jeweils einen
von vier Beipackzetteln. Alle Beipackzettel

listeten dieselben vier Symptome auf. Drei
der vier Beipackzettel waren dabei alter-

native Versionen, die die entsprechende

Häufigkeit der Symptome sowohl mit als
auch ohne Medikament aufführten und

zusätzlich Erklärungen zur Kausalität zwi-

schen dem Auftreten der Symptome und
der Medikamenteneinnahmelieferten. Der

vierte genutzte Beipackzettel in der Studie
entsprach dem gegenwärtig in der Pra-

xis verwendeten Standardbeipackzettel.

Dieser stellte lediglich Informationen zur
Häufigkeit der Symptome unter Medika-

menteneinnahmedar.

Bei der anschließenden Befragung punk-

teten vor allem jene, die einen alternativen
Beipackzettel gelesen hatten. Während

nur zwei bis drei Prozent der Teilnehmer

mit dem Standardbeipackzettel Fragen zu
kausalen Häufigkeit korrekt beantworten

konnten,waren es bei den alternativen For-

maten bis zu 82 Prozent. Die alternativen
Beipackzettel führten somit zu weniger

Fehlinterpretationen.

Quelle: Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung,www.mpib-

berlin.mpg.de
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